
 
 
 

 

______________________________________________________________________________________  
Parteienverkehr: Montag bis Freitag von 08:00 - 12:00 Uhr und Donnerstag von 16:00 - 19:00 Uhr  

Internet: www.noe.gv.at/bh - DVR 0016101  
E-Mail: polizei.bhtu@noel.gv.at - Telefax: 02272/9025-39411  

   
 

 

 
 
 

 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT TULLN 
Fachgebiet Polizei 
3430 Tulln an der Donau, Hauptplatz 33  
   

 

 

Bezirkshauptmannschaft Tulln, 3430   
 
Alle 
Stadt- / Markt- / Gemeinden 
zu Handen 
des Bürgermeisters 
  

 

 Beilagen 

TUS3-S-06102/075  
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben) 

Bürgerservice-Telefon 02742-9005-9005  
In Verwaltungsfragen für Sie da: Montag-Freitag 07:00 – 19:00 

und natürlich auch am Samstag 07:00 – 14:00 Uhr 
   

  

 (0 22 72) 9025 
   

- Bezug BearbeiterIn Durchwahl Datum 

  Manfred Henninger 39415 23. November 2008 
 
Betrifft 

Einsatzfahrzeuge bei Veranstaltungen 
 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeister! 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 
 
Seitens der Einsatzorganisationen wurde an die Bezirkshauptmannschaft Tulln folgendes 
Anliegen herangetragen: 
 
Bei größeren Veranstaltungen (insb. auch bei Fußballspielen mit größerem 
Publikumsinteresse) wäre es zweckdienlich, beim Eingangsbereich zum 
Veranstaltungsort für Einsatzfahrzeuge eine ca. 50 m² großen Halte- und 
Parkmöglichkeit freizuhalten. 
 
In letzter Zeit musste vermehrt beobachtet werden, dass bei Veranstaltungen Fahrzeuge 
der Einsatzorganisationen nicht zu den Veranstaltungsorten zufahren konnten, da die 
Zufahrtswege vollkommen zugeparkt waren. Bei einem Fußballspiel im Bezirk wurden drei 
Streifenfahrzeuge der Exekutive beschädigt, da die Fahrzeuge weit entfernt abgestellt 
werden mussten. 
 
Es wird daher ersucht, der geschilderten Problematik vermehrt Augenmerk zu schenken 
und an die Veranstalter in geeigneter Weise heranzutreten sowie schon im Verfahren der 
Zurkenntnisnahme von Veranstaltungen - ggf. auch durch entsprechende Auflagen - 
darauf hinzuwirken, dass die Zufahrtswege und Halte- bzw. Parkmöglichkeiten für 
Einsatzfahrzeuge (etwa durch Bodenmarkierungen oder zumindest durch Absperrungen 
mit Bändern) im dargestellten Umfang freigehalten werden. 
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Selbstverständlich sind von dieser Problematik auch Veranstaltungen mit einem 
entsprechenden Publikumsaufkommen betroffen, die nicht dem  
NÖ Veranstaltungsgesetz unterliegen. Bei diesen sollte daher in gleicher Weise an das 
Verantwortungsbewusstsein der Veranstalter appelliert werden. 
 
 

 

Der Bezirkshauptmann 

Mag. R i e m e r 

 

elektronisch unterfertigt

 


